
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 135 AllgBergpVO Ersatzlampen.
 AllgBergpVO - Allgemeine Bergpolizeiverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Nehmen die Benützer an ihren Benzin-Sicherheitslampen während der Schicht Fehler oder Beschädigungen

wahr, so haben sie die Lampen sofort gegen Ersatzlampen umzutauschen.

2. (2)Ersatzlampen sind in der Grube bereitzuhalten.
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